
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundverantw .Redakteur:

Karl Honay
Wien ,amMontag ,den 13 .Mai1929

172

Abschluss der Enquete über die neue Bauordnung .Die von der KommissiondesWie- ¬
ner Landtages veranstaltete Enquete über die neue Wiener Bauordnung wurde heute

vormittags abgeschlossen .Als letzte Kapitel aus dem Magistratsentwurf für die

neue Bauordnung wurden die formellen Erfordernisse der Bauvorhaben ( Baubewilli¬

gung - Anzeige ) ,die Vorschriften betreffend die Ausführung und Erhaltung der Bau¬

ten ,die Ersichtlichmachung von Verp flichtungen im Grundbuch ,Behörden unddie

Uebergangsbestimmungenverhandelt .Ueberdie rechtlichen Bestimmungensprach
ausführlich Dr .Kantor ( Rechtsanwaltskammer ) ,der zunächst die Anregung gibt ,dass
konform des Wohnbausteuerbefreiungsgesetzes schon im Benützungskonzens die

Wohnbausteuerbefreiung zuerkannt werden soll . DerAusbau des Nachbarrechtes ist
sehr zu begrüssen .Im Zusammenhangdamit betont Dr .Kantor ,dass die Frage der En¬

eignung eine ausschliesslich verwaltungsrechtliche ,die Frage der Entschädi¬

gung eine zivilrechtliche ist . Bezüglich der Entscheidungspflicht der Behörde

ist im Baurechtvongrösster Wichtigkeit ,dass die Behörderaschentscheidet ,
weshalb die Entscheidungspflicht der Baubehörde schon im Gesetzentsprechend
zu verankern ist .Die Bestimmung ,dass der Landesregierungdas Rechtzusteht ,
auch von zwingendenVorschriften dieser BauordnungBefreiung zu erteilen ,wenn
deren Durchführung im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen würdeund diese Abweichungmit den öffentlichen Interessenvereinbar
oderdiese eine Aenderungfordern ,ist eine Generalklausel ,die das ganzeGesetz
wertlos macht . BeiVerfahrensvorschriften soll es keine Dispensation geben ; bei
Leistungen und Duldungen hingegen wäre eine gewisse Ermessensbefugnis amPlatz
die aber auch nur in gewissen Grenzengehalten sein muss. Schliesslichwendet
sich Dr . Kantorgegen die in der neuen Bauordnungvorgesehene Arreststrafe in
der Dauer von höchstens drei Monaten . SolcheStrafen verletzen die Rechtsem¬
pfindung der Bevölkerung ,sind in der neuen Bauordnung nicht notwendig ,da sie

schon durch das allgemeine Strafrecht gegeben sind . Schliesslich regt Dr .Kan¬

tor an ,das Gesetz nicht schon drei Monate ,sondern erst sechs Monate nach sei¬

ner KundmachungimLandesgesetzblattfür Wienin Wirksamkeittreten zulassen .
Baurat Professor Theiss ( Zentralbereinigung der Architekten Oesterreichs )be¬

antragt die Aufnahme einer Bestimmung in der Baucr dnung ,wonach die Planver¬

fassung nur berechtigte Planverfasser besorgen dürfen ,die technisch konstruk¬
tive Kenntnisse besitzen .Oberbaurat Engelmann ( Zentralverband der Hausbesitzer
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vereine in Wien ) spricht ausführlich über die Bestimmungen hinsichtlich der

Bauoberbehörde . Diesesoll sich nach seiner Meinungzusammensetzenaus demLan¬
deshauptmann oder dem von ihm bestimmten Stellvertreter ,aus zwei Mitgliedern

des Stadtsenates ,aus dem Magistratsdirektor und dem Stadtbaudirektor oder de - ¬

ren Stellvertretern ,aus je einem Mitglied der Zivilingenieurkammer ,der Handels¬
kammer ,der Architektenvereinigungen ,der Baumeistervereinigungen ,derHausbesit¬

zer und der Mieter und aus einem vom Landeshauptmann aus demLandessanitätsrat

zu wählendenMitglied .Für die Mietervereinigung Oesterreichs gab Sekretär Hoff¬
mayr die Erklärung ab ,dass die Mietervereinigung Oesterreichs die Reformierung
der Bauordnung wärmstens begrüsse .Die neue Bauordnung soll mit der privaten
Bauspekulation brechen ,weshalb sich auch die Mietervereinigung gegen jede grös - ¬

sere Ausnützung der Bauplätze wende ,als im Entwurf vorgesehen ist .Die Mieter¬

vereinigung Oesterreichs hofft ,dass die Vorlage baldigst Gesetz werde .Oberbau¬

rat Ingenieur Hoppe( Gremiumder Sachverständigen ,Abteilung für Bauwesen )
wünscht ,dass die vier Baufachmänner ,die nach dem Entwurf in die Bauoberbehör¬

de zu entsenden sind ,dem Stande der gerichtlich beeideten Sachverständigen

entnommen werden .Ansonsten nahmen noch Kommerzialrat Quester ( Genossenschaft der

Rauchfangkehrer ) ,Obersenatsrat . . Voit ( Oesterreichischer Ingenieur -und Archi¬

tektenverein ) ,Ingenieur Sommerlatte ( Genossenschaft der Bau -undSteinmetzmeis¬

ter ) ,KammerratGerhold(Handelskammer) ,KammerratIngenieurHirschmannundKam¬
merrat Ingenieur Magyar ( Ingenmeurkammer ) ,Ingenieur Ehrlich ( Reichsbund der Haus

und Grundbesitzer Oesterreichs ) ,Architekt Brossmann( Architektenvereinigung
" Wiener Bauhütte " )und schliesslich von der Oesterreichischen Land -und Forst¬

wirtschaftsgesellschaft Sekretär Dr .Forchheimer das Wort ,die durchwegs nicht

wesentliche Abänderungsvorschläge beantragen .Damit ist der umfangreiche Magis¬

tratsentwurf über die neue Bauordnung für Wien durchbesprochen und Präsident

Dr . Danneberg schliesst mit Dankesworten an die Teilnahmer die Enquete .Erver¬
weist darauf ,dass eine neue Bauordnung schon seit 1891 eine aktuelle Frage ist

Die Ergebnisse der Enquete werden von der Kommissiongewissenhaft geprüft und
erwogen werden ,sodass in absehbarer Zeit das grossc Werk der neuen Wiener Bau¬

ordnung vollendet sein werde .

- . - . ——————- - - - —- —
GoldeneHochzeiter .Am ,letzten Samstagfedertendie EhepaareJohannundLeopol¬
dine Fitzthum ,Franz und Rosalie Holy ,Anton und Karoline Luchesi ,Johann und Ann

Macho ,Albert und Marie Mücke und Karl und Henriette Vesely das Fest der golde - ¬
nen Hochzeit .In Vertretung des Bürgermeisters überreichte amtsführender Stadt¬

rat Richter den Jubenpaaren die Ehrengabe der Stadt Wien .
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